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An die Träger der Jugendhilfe in Essen  

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der öffentliche Träger ist verpflichtet, mit Trägern der Jugendhilfe  

Vereinbarungen zum Umgang mit Fällen von Kindeswohlgefährdung  

abzuschließen. Ich möchte Sie daher bitten, die nachfolgende Vereinbarung zu 

unterzeichnen und an mich zurück zu senden.   

 

Vereinbarung mit dem Jugendamt gem. § 8a Absatz 4 SGB VIII: 

„Als anerkannter Träger der Jugendhilfe nach §75, bzw. als Leistungserbringer 

nach §§ 74/77 SGB VIII erkennen wir unsere Mitverantwortung für den Schutz 

von Kindern und Jugendlichen ausdrücklich an. Wir verpflichten uns, unsere 

Möglichkeiten der Hilfe und Hilfebeziehungen zu nutzen, um frühzeitig Gefähr-

dungsanzeichen zu erkennen. Wir werden den betroffenen Kindern und deren 

Familien den Zugang zu weiterführenden Diagnose- und Hilfeangeboten eröffnen 

bzw. erleichtern.  

 

Insbesondere verpflichten wir uns: 

1. Werden einer unserer Fachkräfte oder einem Dienst gewichtige Anhalts-

punkte für eine Kindeswohlgefährdung bekannt, werden wir eine Gefähr-

dungseinschätzung vornehmen. 

2. Wir werden dazu entweder die „insoweit erfahrene Fachkraft“ des Ju-

gendamtes, des eigenen oder eines anderen Trägers  hinzuziehen. Für An-

fragen beim Jugendamt  nutzen wir dazu den Vordruck „FAX-Anfrage 

zur: Beratung durch „insoweit erfahrene Fachkraft“ (s. Anlagen) 

3. Insoweit wir auf  eine eigene erfahrene Fachkraft zurückgreifen, stellen 

wir sicher, dass diese entsprechend qualifiziert ist.  

4. Wir werden Sorgeberechtigte, Kinder und Jugendliche in die Gefähr-

dungseinschätzung in geeigneter Weise einbeziehen. Sollte das Wohl der 

Kinder bzw. Jugendliche dadurch ggf. gefährdet sein, werden wir auf die-

se Einbeziehung verzichten.  

5. Wir werden bei Sorgeberechtigten, Kindern und Jugendlichen auf die In-

anspruchnahme von weitergehenden Hilfen hinwirken, wenn diese erfor-

derlich erscheinen.  

6. Wir werden das Jugendamt über die Kindeswohlgefährdung informieren, 

falls die Gefährdung anders nicht abgewendet werden kann. Wir werden 

dem Jugendamt die notwendigen Angaben zur Verfügung stellen. Dies 

erfolgt mit Hilfe des Vordrucks „Fax-Meldung: Kindeswohlgefährdung“ 

(s. Anlagen) 
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Seite 2 7. Besteht akuter Handlungsbedarf, werden wir das Jugendamt direkt über 

die Gefährdung informieren.  

8. In unseren regelmäßig geführten Qualitätsdialogen mit dem öffentlichen 

Träger werden wir das Thema „Kindeswohlgefährdung“ reflektieren. 

 

 

         ______________ /  __________/__________________________ 

            Träger                /     Datum     /  Unterschrift des Trägervertreters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

Die nachfolgend als screenshot dargestellten am PC ausfüllbaren und aus-

druckbaren Vordrucke finden Sie unter dem Link  www.essen.de/fachinfo-

sozialedienste . Bitte greifen Sie immer auf diesen Link zurück, um sicher-

zustellen, dass die jeweils aktuellen Vordrucke Verwendung finden.  
 

1. Anfrage InsoFa 

2. Faxmeldung einer Kindeswohlgefährdung  
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